An das

Finanzamt / Kirchensteueramt xxx

Aktenzeichen xxxxx

Hiermit legen wir 
     Einspruch 

ein gegen die Festsetzung eines besonderen Kirchgeldes durch den Bescheid vom xxxxx. 

Dieses besondere Kirchgeld ist aufzuheben, weil es wegen des eigenen Einkommens des Kirchenmitglieds nicht der übergeordneten Rechtslage auf Bundesebene entspricht. 

Lt. dem aktuellsten Beschluss des BVerfG zum besonderen Kirchgeld vom 28.10.2010 - 2 BvR 591/06 u.a. - ist das gesamte Urteil des BVerfG vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60 verfassungsrechtlich maßgeblich für das besondere Kirchgeld. 

Darin hat das BVerfG die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes nur für den Fall „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ ermöglicht. Jede andere Auslegung scheitert an der Wortlautgrenze. Das BVerfG hat dort im Gegenteil festgelegt, dass bei einem eigenen Einkommen des Kirchenmitgliedes genau dieses besteuert werden „muss“ und dass ein Zusammenrechnen des Einkommens eines steuerpflichtigen Ehegatten dem seines nicht steuerpflichtigen Ehepartners nicht zulässig ist. Diese beiden Punkte sind tragende Gründe dieses Urteils, an die nach § 31 BVerfGG u.a. alle Behörden gebunden sind. 
Eine Missachtung von tragenden Gründen verstößt lt. BVerfG (s.u.) gegen Art. 20 (3) sowie 2 (1) GG. Dies ist hier wegen des eigenen Einkommens des Kirchenmitglieds der Fall, und zwar 1) durch die Heranziehung zum besonderen Kirchgeld sowie 2) durch die Bemessung des besonderen Kirchgeldes am zusammengerechneten Einkommen der Ehegatten. 
„Die Rechtslage ist eindeutig“: Besonderes Kirchgeld nur wenn einkommenslos - so der BFH in I B 109/12 aufgrund von 2 BvR 591/06 etc. Da hilft es auch nicht, wenn Kirchen- oder Finanzbehörden den entsprechenden Absatz in Abschnitt 2b dieses Beschlusses unterschlagen. 
Gleiches besagt materiell das Urteil des BFH vom 19.10.2005 - IR 76/04, das das besondere Kirchgeld nur für Alleinverdiener (vgl. § 95 u.96 FGO) nur „insoweit“ gebilligt hat, als das Kirchenmitglied einkommenslos ist. Mit „insoweit“ ist es bei Doppelverdienern ausgeschlossen. Dieses Urteil ist wegen BStBl. 2006 II S 274 für die Finanzbehörden verbindlich. Soweit der Leitsatz anders verstanden werden könnte, ist das unbeachtlich, weil dieser nicht Bestandteil des Urteils ist (BGH 1 ZR 190/89, Ziffer II 3 b) bb)).
Das hiesige KiStG ist insoweit unbestimmt, als es bei glaubensverschiedener Ehe sowohl KiESt (§ xy) als auch besonderes Kirchgeld (§ xy) vorsieht. Diese Unbestimmtheit wird durch die kirchliche Bestimmung xxxxx aufgehoben, dass der höhere Betrag aus KiESt und besonderem Kirchgeld erhoben wird (Vergleichsberechnung). Dies ist kein sachgerechter Besteuerungsgrund und rechtfertigt nicht die Wahl einer anderen Steuer. Die  verfassungsrechtlichen Vorgaben des BVerfG (s.o.) werden durch eine Zahlenspielerei ersetzt. Die zugrundeliegende Norm (1 BvR 606/60) wird in krasser Weise verletzt. Danach liegt Willkür vor (BVerfG, 1 BvR 1243/88). 
Das Landesrecht in Gestalt des KiStG mit KiSt-Beschlüssen kann zu einem anderen Ergebnis führen als Bundesrecht in Gestalt der Rechtsprechung von BVerfG, BFH und BVerwG, wie man auch im konkreten Fall sieht. Es liegt eine Normenkollision vor, so dass Art. 31 GG „Bundesrecht bricht Landesrecht“ greift (BVerfG, 2 BvN 1/95). Danach gibt es für das hier festgesetzte besondere Kirchgeld keine Rechtsgrundlage.
Gerichtliche Entscheidungen (wie z.B. xxx, kann auch weggelassen werden), die ein besonderes Kirchgeld bei Doppelverdienern gebilligt haben, mögen zwar für den Einzelfall Rechtskraft erlangt haben. Ihre Begründungen sind aber grundsätzlich rechtswidrig, weil sie wie das Ergebnis zeigt, entgegen § 31 BVerfGG die tragenden Gründe des verfassungsrechtlich maßgeblichen Urteils 1 BvR 606/60 (KiESt bei eigenem Einkommen zwingend, kein Zusammenrechnen) übergangen haben. Eine solche Missachtung der Bindungswirkung aus § 31 BVerfGG verstößt gegen Art. 20 (3) GG und verletzt den Kläger in seinen Rechten aus Art. 2 (1) GG. (BVerfG, Urteil vom 5.12.2005 - 2 BvR 1964/05, Ziffer B II 1) 
Derartige Entscheidungen sind danach von vornherein nicht geeignet, ein besonderes Kirchgeld im vorliegenden Fall zu begründen, da ansonsten deren Rechtswidrigkeit in Kenntnis derselben auf den vorliegenden Fall übernommen würde.  

Nach alledem ist das hier festgesetzte besondere Kirchgeld entgegen der Rechtslage, willkürlich und ohne gültige Rechtsgrundlage festgesetzt worden. 
Unterschrift 

Kirchenmitglied 


Ehegatte
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